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S  S Ja, diesen Unterpriviılegierten soll Oß seıne Vor- Die afrıkanısche Theologie dart nıcht ZUuUr „Episkopal-
lıebe gelten, denn s1e die Lieblinge Jesu VO theologie” werden, Wenn S1e hre Freiheıit un ihren
Nazareth, un: mıiıt ihnen wiırd sıch der eschatologische prophetischen Charakter auch gegenüber der Hierarchie
Christus identitiziıeren: „Ich hatte Hunger, ich hatte bewahren ll Sosehr hılfreich un heilsam die Förde-
Durst, ıch WAar obdachlos, nackt, 1im Gefängnis (Mt IUNZ der Theologıe durch dıe Hierarchie seın kann,
5.35ff.) Dann aber können WIr nıcht mehr NUu  — sozıal schädliıch kann sıch das Theologen-Bleıiben-Wollen der
denken, so7z1a]| lehren, sozıal predıigen, sondern mehr Bischöfte autf die Entwicklung eınes eigenständıgen theo-
noch: WITLr mUussen sozıal handeln un:! VO der Orthodo- logischen Denkens auswiırken, VOTLT allem, WECNN die Bı-
X1€e ZUr Orthopraxıe übergehen. Wır muüussen unseren Be- schöfe VO  > ıhrem Amt oder VO  — der römischen Kuriıe her
S1tZ mIıt den Notleidenden teılen, das heißt eben, das denken Wır wıssen nämlıch, dafß NSeTE Bischöfe vIe-
Lebenszengnis ablegen. Hıer 1St 1ne NEUE Spirıtualität les gebunden sınd. Damıt 111 ich die Bischöfte nıcht in

hre Paläste zurückschicken. Sıe sollen sıch für die theolo-entwickeln, und ‚WAar nıcht NUu  — tür Protessoren, sondern
für alle Schıichten, auch tür die Ärmsten, die oft der Ver- gischen Entwicklungen interesslieren. Alleın, S$1e sollten
suchung erlıegen, dıe afrıkanısche Solıdarıtät mılßbrau- nıcht direkt auf der theologischen Bühne auftreten un
chen. Andererseits aber tragen dıe Wohlhabenden ine den Vorsıtz eınes typisch theologıschen Gremiums oder

Vereıins übernehmen. Ich ürchte nämlıch, da{fß die Worteviel größere Verantwortung, WEenNn S$1e selbst 1m Wohl-
stand leben un dem AZAarus nıcht eınmal Brosa- eınes Bischofs einen lehramtlichen Charakter bekommen
IC  —$ zukommen lassen, sondern NUTr „bissıge Hunde“ auf und da{fß damıt die Freiheıit der Theologen erschwert wiırd.
ıh hetzen. Eıne NCUC, inkarnıerte Spirıtualität tutL hıer uch iıne alsche (Stammes-)Solıdarıtät mıt einem ber-
nO  + hırten könnte ıne sachliche Diskussion VO  — seıten der
In besonderer Weıse aber sınd dıe Theologiestudenten Theologen beeinträchtigen. Eın weıterer Grund esteht
Laıien un: Priesteramtskandidaten auf hre künftige darın, da{ß Bischöfe, die ZUuU Kollegi1um der Fachtheolo-
Aufgabe sorgfältig vorzubereiten. Theologıe soll 1ın erstier SCH gehören wollen, tast kaum dazu ın der Lage sınd, hre
Linıe als Dienst und nıcht als Brotstudium betrachtet WeTr- Diözesen auch richtig kennenzulernen und betreuen.
den Ihr lıegt auch dıe Idee des „Karrıerismus” tern. Spe- Eıne letzte Bemerkung se1 mI1r noch gESLALLEL. Dıiıe hıer gC-
ziell W as die Priesteramtskandıdaten angeht, mu in nannten fünf Punkte sınd nıcht eın vollständiges Inventar
dıesem Zusammenhang deutlich darauf hingewılesen WCOCI- un eın Patentrezept, das dıe afrıkanısche Theologıe proö-
den, daß das Priestertum eın Sozlalaufstieg oder iıne lemlos 2A0 Blüte bringen könnte. Sıe sınd vielmehr ZUr

7Zwischenstation ZUu Episkopat ISt; iInNna  — endlich Dıskussion gestellt. Sıe müssen noch erganzt und vertieft
Machtposıition hat und materıelle Sorgen los wırd. werden. Nur gemeınsam, 1m Dıalog mIıt der aNzZCH afrı-
Auch die Ordensleute muüssen mehr soz1ı1alem Eınsatz kanıschen Kırche, ohne die ökumenische Dimension un:
und größerem Zeugni1s aufgerufen werden: S$1e sollen ıhre den Erfahrungsaustausch mıt niıchtafrıkanıschen Kırchen
gelobte Armut ın glaubwürdıger Weiıse vorleben. Zudem veErgeSSCNHN, werden WITr in die Lage VerSetztL, eın lebens-
sollten NEUE Formen des Ordenslebens gefördert werden, tähiges, sozıal relevantes und tief verwurzeltes Christen-

u  3 verkünden, das das schwarze Antlıtz Christıdie der Sıtuation uUuNnserer Länder besser ENISPCE-
chen un: die sıch wıederum nıcht L11LUT auf privatısıerte In- deutlich werden äßt enezet BuJo
kulturatiıon beschränken.

Nochmals: deontologische der theologische
Moralbegründung?
Eine Replik von paemann
In VOTANSSELANFSENCN Heften (vgl. HK, Oktober 1982, Die ın dieser Zeitschriftft meınem Vortrag vorgetrage-
ORI und HK, Dezember 982, 603—606 und 06—609) NCN kritischen Gedanken (vgl Julı 1982, 2345—350
haben siıch mehrere Moraltheologen Robert Spaemanns und August 1982 03—408) haben mich nıcht davon
Darstellung der Kontroverse deontologische oder teleolo- überzeugen können, da{fß die Moralphilosophıie, die ZULT

g1ısche Normbegründung (vgl. HK, Julı 1982, 345— 350 und eıt VO  — zahlreichen deutschen Moraltheologen tavor1-
HK, August VB 403—408) ın dieser Zeitschrift gedußert. sıert wird, iıne ANSECEMESSCNC Interpretation dessen dar-
Abschließend veröffentlichen IL 1Nne Replik 5Spaemanns, ın stellt, W asS WIr mıt den Worten Sou t“ und „böse  “ meılnen.

Sıe haben mich auch nıcht davon überzeugen können, dafßder der Münchner Philosophieprofessor se1ine Posıtion noch
einmal präzısiert und seine Meınung den Ausführungen der Irrtum der konsequentialistischen Ethik harmlos 1St

Der klassısche Satz „Non SUNLTL tacıenda mala, uL evenıjantseiner moraltheologischen Kontrahenten vortragt.
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bona  < bezeichnet eın fundamentales Prinzıp christlicher verspunkt Sanz klar machen. Was ich 1mM Eınklang mıt
Humanıtät. Dıie „teleologische Ethik“ verneınt CI, iındem der klassısch-philosophischen und der theologi-
S1E S gu t“ und „böse  ba umdefinıert, daß das Prinzıp keıne schen TIradıtion bestreıte, 1St das tolgende:
Anwendung mehr tindet: Böses, das Gutem führt, dafß die sıttliche Qualität unseres Handelns un: Unter-
heißt eintach nıcht mehr böse. 4ASsSens ımmer un ausschliefßlich ıne Funktion der Ab-

sıcht 1St, den Gesamtzustand der Wirklichkeit hinsichrtlichIDE ich 1mM weıteren auf ıllustrierende Beispiele verzıchte, ihres außersıttlichen Wertgehalts optıimıeren;möchte iıch doch eines den Anfang stellen, das, WI1€E mMI1r da{fs für diese Optimierungsstrategıie prinzıpiell Aillescheınt, geeıgnet ISt; die Alternatıve, die geht, deut- Handlungsweısen Z Verfügung stehen un keıne alsıch machen. Am 28 November 1952 verurteılte der «“  „böse VO vornhereıin auszuscheiden hat (Genaugenom-Bundesgerichtshof WeIl Arzte SCH Beihilte ZzUu Mord,
INC  $ folgt 4Uu5 1), weıl Ja das Prädıikat „böse“ sıch nachdıe 1m Jahre 1941 beı der Durchführung der staatlıch dieser Auffassung Eerst Aa4aus der Gesamtstrategıe erg1bt.)geordneten Massentötung VO  — Geisteskranken miıtge- Wer diese beiden Behauptungen nıcht vertritt, mıt demwirkt hatten. Dıie Arzte hatten Kranke ın SO befinde iıch mich in keiner Kontroverse, un sollte sıchVerlegungslısten eingetragen und damıt für dıe Tötung VO  —; mIır nıcht In talsch verstandener Zunftsolidarıität MIt-freigegeben. Sıe machten VOTL Gericht unwiıdersprochen krtisiert fühlen. Wenn „teleologische Ethik“ nıcht ın die-veltend, da{fß sS$1e NUuUr eshalb beı der Tötungsaktion mıtge- sen beıden Behauptungen besteht, dann 1St S$1e nu  — ın demwiırkt hatten, weıl S$1e eıinen eıl der VO  —; der Ermordung

bedrohten Kranken retiten wollten. Tatsächlich eiztien S1€e Sınne teleologisch, ın dem die klassısche philosophische
un theologische Etrhik ımmer teleologisch War Teleolo-Überschreitung der dafür gegebenen Rıichtlinien

z 25% der Kranken VO den Verlegungslısten ab An- gische Ethik wäare dann überhaupt eın ‚NCUu Ethikmo-
dell“, un: das Aufheben, das sS$1e VO  — sıch macht, waredere Kranke bewahrten S1e VO  — dem Vergasungstod, In-

dem S$1€e S1e entließen oder In konfessionellen Anstalten unverständlıich. Wer allerdings behauptet, dıe Sache sel in
der Tat harmlos un die beıden Behauptungen würdenunterbrachten.
VO  — katholischen Moraltheologen Sar nıcht vertreten, der

Von den unfiferen Instanzen wurden die Arzte aufgrund ware leicht mMIt einer Fülle VO  — Lexten widerlegen, de-
dieser Tatmotive Ireigesprochen. Der Bundesgerichtshof nCH SECENSUS obvıus jedem leicht erkennbar 1St; dem die ele-
hob den Freispruch auf In der Urteilsbegründung führte (Gesetze der Logık nıcht tremd sınd.

au „Der herrschenden, VO  —_ der christlichen Sıtten-
lehre her bestimmten Kulturanschauung über Wesen un Müller-Goldkuhles Vorschlag zur ute
Persönlichkeit des Menschen wiıderspricht CS, den für dıe
Erhaltung VO  - Sachwerten ANSCMCSSCHNCNHN Grundsatzes Wenn der Kontroverspunkt auf diese Weıse klargestellt
des kleineren Übels anzuwenden un den rechtlichen Un- 1St, hıltt Ww1€e mMI1r scheint der Vorschlag Z (jüte VO

Wert der Tat nach dem soz1ıalen Gesamtergebnıis abzuwä- Peter Müller-Goldkuhle nıcht recht weıter. /7war 1St seın
SCNH, WEeNnN Menschenleben autf dem Spıele stehen80  Diskussion  bona“ bezeichnet ein fundamentales Prinzip christlicher  verspunkt ganz klar machen. Was ich — im Einklang mit  Humanität. Die „teleologische Ethik“ verneint es, indem  der klassisch-philosophischen und der gesamten theologi-  sie „gut“ und „böse“ so umdefiniert, daß das Prinzip keine  schen Tradition — bestreite, ist das folgende:  Anwendung mehr findet: Böses, das zu Gutem führt,  1. daß die sittliche Qualität unseres Handelns und Unter-  heißt einfach nicht mehr böse.  lassens immer und ausschließlich eine Funktion der Ab-  sicht ist, den Gesamtzustand der Wirklichkeit hinsichtlich  Da ich im weiteren auf illustrierende Beispiele verzichte,  ihres außersittlichen Wertgehalts zu optimieren;  möchte ich doch eines an den Anfang stellen, das, wie mir  2. daß für diese Optimierungsstrategie prinzipiell alle  scheint, geeignet ist, die Alternative, um die es geht, deut-  Handlungsweisen zur Verfügung stehen und keine als  lich zu machen. Am 28. November 1952 verurteilte der  „böse“ von vornherein auszuscheiden hat. (Genaugenom-  Bundesgerichtshof zwei Ärzte wegen Beihilfe zum Mord,  men folgt 2) aus 1), weil ja das Prädikat „böse“ sich nach  die im Jahre 1941 bei der Durchführung der staatlıch an-  dieser Auffassung erst aus der Gesamtstrategie ergibt.)  geordneten Massentötung von Geisteskranken mitge-  Wer diese beiden Behauptungen nicht vertritt, mit dem  wirkt  hatten.  Die Ärzte hatten Kranke  ın  sog  befinde ich mich in keiner Kontroverse, und er sollte sich  Verlegungslisten eingetragen und damit für die Tötung  von mir nicht in falsch verstandener Zunftsolidarität mit-  freigegeben. Sie machten vor Gericht unwidersprochen  kritisiert fühlen. Wenn „teleologische Ethik“ nicht in die-  geltend, daß sie nur deshalb bei der Tötungsaktion mitge-  sen beiden Behauptungen besteht, dann ist sie nur in dem  wirkt hatten, weil sie einen Teil der von der Ermordung  bedrohten Kranken retten wollten. Tatsächlich setzten sie  Sinne teleologisch, in dem die klassische philosophische  und theologische Ethik immer teleologisch war. Teleolo-  unter Überschreitung der dafür gegebenen Richtlinien  etwa 25% der Kranken von den Verlegungslisten ab. An-  gische Ethik wäre dann überhaupt kein „neues Ethikmo-  dell“, und das Aufheben, das sie von sich macht, wäre  dere Kranke bewahrten sie vor dem Vergasungstod, in-  dem sie sie entließen oder in konfessionellen Anstalten  unverständlich. Wer allerdings behauptet, die Sache sei in  der Tat so harmlos und die beiden Behauptungen würden  unterbrachten.  von katholischen Moraltheologen gar nicht vertreten, der  Von den unteren Instanzen wurden die Ärzte aufgrund  wäre leicht mit einer Fülle von Texten zu widerlegen, de-  dieser Tatmotive freigesprochen. Der Bundesgerichtshof  ren sensus obvius jedem leicht erkennbar ist, dem die ele-  hob den Freispruch auf. In der Urteilsbegründung führte  mentaren Gesetze der Logik nicht fremd sind.  er aus: „Der herrschenden, von der christlichen Sitten-  lehre her bestimmten Kulturanschauung über Wesen und  Müller-Goldkuhles Vorschlag zur Güte  Persönlichkeit des Menschen widerspricht es, den für die  Erhaltung von Sachwerten angemessenen Grundsatzes  Wenn der Kontroverspunkt auf diese Weise klargestellt  des kleineren Übels anzuwenden und den rechtlichen Un-  ist, hilft — wie mir scheint — der Vorschlag zur Güte von  wert der Tat nach dem sozialen Gesamtergebnis abzuwä-  Peter Müller-Goldkuhle nicht so recht weiter. Zwar ist sein  gen, wenn Menschenleben auf dem Spiele stehen ... Die  Appell gegen Arroganz und Verächtlichmachung in dieser  Angeklagten hätten sich durch Nichtbeteiligung an der  Diskussion sicher beherzigenswert. Auch sein Hinweis  Tötung Geisteskranker um den Preis völliger Einflußlo-  darauf, daß das Begriffspaar „Teleologie — Deontologie“  sigkeit auf den Umfang dieser Vernichtungsmaßnahme  nicht von der Trennschärfe ist, die hier erforderlich wäre,  nicht in Widerspruch zu den damaligen Anschauungen  trifft zu. Ich selbst habe dies mehrfach betont und für  verantwortungsbewußter Ärzte gesetzt; denn solche ha-  meine eigene Position stets selbst die Kennzeichnung ei-  ben nach den Urteilsfeststellungen in vielen Fällen lieber  ner „teleologischen“ im ursprünglichen Sinne des Wortes  ihre Stellung als Anstaltsärzte aufgegeben, als an der Mas-  in Anspruch genommen. Wenn man freilich die Begriffe  sentötung unschuldiger Menschen auch nur in entfernte-  nominaldefinitorisch zur Kennzeichnung der Verteidi-  ster Weise mitzuwirken. Die Befolgung unbedingten  gung bzw. Bestreitung der oben genannten Behauptung  Tötungsverbots der Strafrechtsordnung war den Ange-  verwenden will, so kann man niemanden daran hindern.  klagten jedenfalls zuzumuten. Was hier vom Bundesge-  Dann allerdings ist es unzulässig, der „deontologischen  richtshof als „von der christlichen Sittenlehre her  Position“, wie es Müller-Goldkuhle tut, die gleichzeitige  bestimmten Kulturanschauungen über Wesen und Per-  'These zu unterstellen, „daß christliche Normen, weil sie  sönlichkeit des Menschen“ vorausgesetzt wird, wird von  theonom sind, nur als heteronom verstanden werden  der konsequentialistischen Ethik bestritten. Ich halte das  könnten“ (S. 607). Müller-Goldkuhle weist wenige Seiten  nicht für harmlos. Die Denkform des „geringeren Übels‘®,  später (S. 609) selbst darauf hin, daß Kant, der ja als Pro-  die natürlicherweise die Mehrzahl unserer Handlungen  totyp des Deontologen gilt, seine_Ethik auf das Prinzip  und insbesondere der politischen Handlungen bestimmt,  der Vernunftautonomie begründet hat. Folglich kann die  wird durch diese Ethik auch auf jene Handlungsweisen  Gleichsetzung Deontologie = Heteronomie, Teleologie  ausgedehnt, die nach traditioneller christlicher Ethik und  = Autonomie nicht stimmen.  „Kulturanschauung“ von dieser Denkform ausgenommen  Ganz an der Sache vorbei geht Müller-Goldkuhles psy-  bleiben muß.  chologischer Versuch, Deontologen als unbewußt durch  Da meine Kritiker zum Teil mit Emphase sehr viel Un-  ein staatsabsolutistisches Erbe vorgeprägte Menschen zu  strittiges vortragen, möchte ich noch einmal den Kontro-  betrachten und ihnen eine in diese Richtung gehende Be-Die Appell Arroganz und Verächtlichmachung in dieser
Angeklagten hätten sıch durch Niıchtbeteiligung der Diıskussıon sıcher beherzigenswert. uch se1ın Hınweıs
Tötung Geisteskranker den Preıs völlıger Einflußlo- darauf, da{fß das Begritfspaar „ Teleologıe Deontologie”
sıgkeit auf den Umfang dieser Vernichtungsmaßnahme nıcht VO der Trennschärfe ISt, die hıer erforderlich waäre,
nıcht in Wıderspruch den damalıgen Anschauungen trıfft Ich selbst habe dies mehrfach betont und für
verantwortungsbewußter Arzte ZESELZL,; denn solche ha- meıne eıgene Posıtion selbst die Kennzeichnung el-
ben nach den Urteilsfeststellungen ın vielen Fällen heber NnNerTr „teleologischen” 1mM ursprünglıchen Sınne des Wortes
hre Stellung als Anstaltsärzte aufgegeben, als der Mas- 1ın Anspruch e  MI  n Wenn INa  = freilich die Begriffe
sentötung unschuldıiger Menschen auch NUur ın entternte- nominaldetinıtorisch ZU  — Kennzeichnung der Verteıidi-
ster Weiıse mıtzuwiırken. Die Befolgung unbedingten SUuns bzw Bestreitung der oben gENANNLEN Behauptung
Tötungsverbots der Strafrechtsordnung WAar den Ange- verwenden will, ann INa  — nıemanden daran hındern.
klagten jedenfalls ZUZUmMULLE Was hıer VO Bundesge- Dann allerdings 1St unzulässıg, der „deontologischen
richtshof als „VONn der christlichen Sıttenlehre her Position , WI1€e Müller-Goldkuhle LUL, dıe gleichzeıtige
bestimmten Kulturanschauungen über Wesen un Der- These unterstellen, „dafß christliche Normen, weıl S$1e
sönlichkeit des Menschen“ VOrausgeSsetzt wırd, wırd VO theonom sınd, nNnUu  — als heteronom verstanden werden
der konsequentıialıstischen Ethik bestritten. Ich halte das könnten“ (S 607) Müller-Goldkuhle welst wenıge Seıten
nıcht tür harmlos. Die Denkform des „geringeren Übels“ spater (S 609) selbst daraut hın, da{fß Kant, der Ja als Pro-
dıe natürlicherweise die Mehrzahl UNSGCHGT Handlungen LOLYP des Deontologen oilt, seine_ Ethık auf das Prinzıp
und insbesondere der polıtıschen Handlungen bestimmt, der Vernunftautonomıie begründet hat Folglich kann dıe
wiırd durch diese Ethik auch auf jene Handlungsweısen Gleichsetzung Deontologıe Heteronomie, Teleologıe
ausgedehnt, die nach tradıtioneller christlicher Ethık und Autonomıie nıcht stımmen.
„Kulturanschauung”“ VO dieser Denkform AUSSCNOMMIM: (Ganz der Sache vorbeı geht Müller-Goldkuhles DPSY-
leiben MU: chologischer Versuch, Deontologen als unbewulfißt durch
Da meıne Kritiker ZzUuU eıl mI1t Emphase sehr viel Un- eın staatsabsolutistisches Erbe vorgepräagte Menschen
strıttıges vortragen, möchte ich noch eiınmal den Kontro- betrachten und ihnen 1ıne ın diese Rıchtung gehende Be-
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sınnung anzuraten Das CNaAaUC Gegenteıl 1st richtig. sıtıven Gehalt des christlichen Liebesgebotes, VO eıner
Wenn in  — Deontologen karıkıeren wollte, müfste INla  — s$1e „dıe Welt als Gottesschöpfung un: Lebensraum des Men-
eher als „Wıderstandsethiker” kennzeiıchnen und ihnen schen umgreifenden Verantwortung” USW. (Schliefßlich
vorwerfen, dıe Erfahrung des notwendigen Widerstandes habe ich mich nıcht 1U In dem hıer veröffentlichten Vor-

staatsabsolutistische un totalıtäre Zumutungen Lrag, sondern darüber hınaus sehr einläßlich ZUr ökologı-
schen Dımension der Ethik geäußert un: bın iın derhabe S1€e stark epragt un allergısıert jede 7Zu-

utung, bestimmte Tabus ZUr Disposıtion stellen. Behauptung eıiner diesbezüglichen Verantwortung o
„Deontologische Normen“ begründen Ja, WI1e€e ich hoffent- weıter als mancher Moraltheologe bereıt 1St,
ıch deutlich gemacht habe, ausschliefßlich Unterlassungs- m1r tolgen.)
pflichten. Jede totalıtäre Macht, jeder absolutistische Irritierend 1ST für eınen Philosophen jedoch die Weise des
Herrscher ISt aber größtmöglicher Disponibilıtät se1- Umgangs mıt Philosophıe, die Elsässer vorführt. Theolo-
ner Untertanen interessiert und verabscheut C be1 ihnen SCH arbeiten se1It jeher miıt philosophischen Kategorıen.
auf renzen seiner Zugriffsmöglichkeıit iın kategorischen Das kann nıcht anders se1n, aber kann 1LLUT gul gehen,
Gewissensüberzeugungen stoßen. Der Staatsdiener WENN der Theologe selbst wenı1gstens partıell Philosoph
qua Staatsdiıener steht immer einem konsequentıialı- 1St un Philosophie nıcht betrachtet als ıne Produktions-
stischen Imperatıv, auch WECNN dieser sıch 1ın den unterge- staätte für „Modelle”, deren INa  _ sıch 4US pragmatıschen,
ordneten Kängen auf blofßen Befehlsgehorsam reduzıert. pastoralen oder relıg1ösen Gründen bedient, ohne die
Dıie „Deontologie“ begıinnt, die Indienstnahme durch Wahrheitsfrage ernsthafrt stellen. Im vorliegenden Fall
den Staat oder auch durch diıe ebenso potentiell totalıtäre Z7B beı der „teleologischen Ethik", andelt sıch
„Gesellschaft“ auf eın moralısches „Ich kann nıcht“ stößt, ıne Theorıie, die innerhalb der angelsächsischen W1€e
das nıcht mehr mıt sıch handeln äflßt un: über das der der kontinentalen philosophıschen Dıskussion ArSUMEN-

tatıv nıcht hat standhalten können, weıl sıch A4US ıhr be-Staat, solange sıttlicher Staat ISt, nıcht mehr dısponı1e-
rCN, sondern das Ur respektieren kann. stiımmte, VO  —_ nıemandem bezweiıfelte ethısche Grundprin-
Nıcht ausführlich dıiskutieren ann ich hıer Müller-Gold- zıpıen nıcht herleiten lassen. Das hat VOT allem Rawls In
kuhles These VO  — der Exıstenz tragischer Sıtnationen, In de- selner „T’heory of Justice” miı1t ezug auf das Fairnefßprin-
He  — unvermeıdlich sel, nıcht MUT: VWerte zerstören, Z1Ip schlüssıg nachgewiesen. Braucht eınen Moraltheo-
bel verursachen, sondern 1mM eigentliıchen Sınn „Bö- logen Sar nıcht kümmern, WENN sıch mıt
ses  D iu  3 Diıese These scheint MIr miıt eiınem personalen phılosophiıschen Ladenhütern bedient?

iıne produktiıve Symbiose VO Theologıe und philosophıi-Verständnıiıs VO Ethiık unvereıinbar, und ich ylaube, mich
ıIn ihrer Ablehnung mıiıt den Vertretern der teleologıschen scher Theorie annn NUr geben, WENN Theologen
Ethik ein1g wI1ssen. Die Begründung allerdings wırd nıcht aus pastoralen otıven für philosophische „Mo-
verschieden lauten. „Das Best-mögliche 1St pCI definıtio- delle“ optleren, sondern WEenn Theologie und Philosophıie
a möglıch” wiırd der Teleologe SCNH, „Das VO einem gemeınsamen Wahrheitsinteresse geleitet sınd,
schlechthin Verbotene kann INa  - immer unterlassen“ der dem Interesse „wiırklıcher Erkenntnis dessen, Was In
Deontologe. Um diesen Onsens In rage stellen, Wahrheit 1St  « Hegel) Wenn dieses Interesse durch eın
müßte Müller-Goldkuhle Eerst einmal seıne Definition des anderes verdrängt oder die Zzweıte Stelle gerückt wırd,
Bösen vorlegen. Auf einem anderen Blatt steht dıe christlı- dann 1St die Folge Heteronomıie; die ancılla theologıae
che Überzeugung, da{fß „auch der Gerechte sıebenmal wiırd ZUr Sklavın, womlıt der Theologıie 1mM übrıgen nıcht
Tag taällt“ Das schliefßt nıcht auUs, da{fß jeder einzelne die- gedient 1St. Daflß dıes VOT allem für das Interesse gilt, dem
ser „Fälle” ermeıdbar ware. SOnst waäare nämlich 1m Ergebnıis VO  —; Meinungsumfragen Rechnung Lragen,
moralıschen Sınne keın „Fall” annn man bereıts be]l Platon nachlesen. Für die Verkündıi-

SUunNngs der Kirche sınd Meinungsumfragen wichtig, denn

Zu FISäassers Verständnis VÖO 1sSt wiıchtig für den Verkündıger, über seıne Adressaten 1N -
formiert se1ın. Wenn sich allerdings der Inhalt der Ver-„Ethikmodellen” kündıgung VO Meinungsumftfragen inspırıeren läfßt, dann

Antonellus Elsässer sollte aut Vorspann der Redaktıon scheıint MI1r doch richtig, den zweıten Timotheus-
„Aus der Sıcht des Moraltheologen” auf meıne Austüh- brief erinnern. Der Paulus sprichtda warnend von den
IUNSCH antworten Ich kann NnUu  _ hoffen, da{fß der Mehrkheit Zeıten, ın denen sıch die Verkündıiger dem orlentlieren,
der deutschen Moraltheologen beı dieser Verteidigung W as diıe Menschen SCIN hören wollen Was 1mM übrıgen selit

jeher eın Kennzeichen der talschen Propheten Wa  —ebenso unbehaglıch ZUmMULE 1St WwW1e€e mır. Franz Furger be-
Yinnt seıne Ausführungen In der Tat Ja auch mMI1t eiıner VOTI -

siıchtigen Dıstanzıerung VO  — Elsässer. Elsässer rekapıtu- Zu Unrecht auf „Gaudium et spes”lıert 1mM großen un: aNZCN zutreffend meıne Thesen. berufenDarüber hınaus habe iıch jedoch ın seınem Beıtrag eın
Argument gefunden, das für die 1ın diıesen Thesen aufge- Die zweıte Autorıität, auf die Elsässer sıch für die „funda-
wortenen Fragen relevant wäre. Vorwiegend 1St die ede mentale Neuorientierung” (S 10) der christlichen Sıtten-

lehre beruft, 1St die Pastoralkonstitution „Gaudıum elVO Dıngen, dıe nıemand bestrıtten hat, VO „Freıiheıt Z
spes” des /weıten Vatiıkanums. Im Unterschied dendispositiven Gestaltungl des Lebens”, VO  — dem prımär p —
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Meınungsumftragen steht ıIn dieser Konstitution 1U aller- Pflichtethik Verantwortungsethık schiet 1St. Es x1bt iıne
dings nıchts, aber auch Sal nıchts, W as zugunsten eıner geEWISSE Verschiedenheıt zwıschen eıner Tugendethık arl-
„teleologischen Ethik”, ZUgUNSIiEN der eugnung stotelischen Stils, die auf den Erwerb VO Haltungen hın-
bedingt geltender Handlungsverbote, angeführt werden zıelt, und einer Pflicht- bzw. Verantwortungsethik, die
könnte. Alle Stellen, die Elsässer anführt, betreffen Fra- Handlungen normatıv beurteıilt. Die konsequentialistische

Moral 1St natürlich ebenso WIE die kantısche 1ne Pftlicht-SCH, die In diesem Zusammenhang unstrıttig sınd. Es oibt
einen einzıgen Passus, der für Nnsere Kontroverse e1In- ethık S1e detiniert dıe Pftlichten des Menschen als strikte
schlägıg 1St, und dieser spricht eindeutıig „deontologisch”. Funktionen der fundamentalen Pflicht A  _ Optimierung
Er zählt nämlı:ch Handlungen auf, die „ sıch schon ıne der Wırklichkeit. Diese Ethik 1St [0124 iıne besonders r1-
Schande sind: S1€ entwürdıgen weıt mehr Jjene, die das (n gyide Pflichtmoral. Siıe schränkt „dıe Freiheit ZUr dısposıtıi-
recht Lun, als jene, die erleiden. Zugleıch sınd S$1e 1mM VEN Gestaltung des Lebens“ (S S4 mehr eın als jede

andere Moral,; weıl s$1e ZU  D Pflicht macht, ımmer dashöchsten Ma(ü(ße eın Wıderspruch die Lehre des
Schöpfers” (GS 2%) Bestmöglıche Lun, Was natürlich den Spielraum mehr
Unter diese Aufzählung tallen Völkermord, Abtre1- einengt als einıge wenıge unbedingte Verbotsregeln. Es 1St
bung, Su1zıd, Euthanasıe, Folter, Prostitution, Sklavereı daher Sanz konsequent, WENnNn Bruno Schüller 5)] A4US die-

NUuUr dıejenıgen der angeführten Handlungen nNeN- SC Grunde die tradıtionelle Unterscheidung zwıschen
nCN, beı denen die Wertung nıcht bereıts In der Detinıition Geboten und Räten bestreitet. Jeder 1St nach Schüller VOI-

enthalten ISTt un Aaus dieser dann wıederum analytısch pflichtet, das für ıh Jjeweıls Bestmögliche 1mM Sınne eıner
tolgt W AaS der Verdacht der Konsequentialısten 1St. uneingeschränkten Güterabwägung u  5 Man ann
Man könnte einwenden, handle sıch iıne „Pastoral- ıne solche Ethik vielerleı Gesichtspunkten empfeh-
konstitution“, die nıcht Streng theoretisch, sondern Par- len, aber doch ohl nıcht mMI1t der durch s1e SCWONNECNECN
änetisch rede. Das mMa dahıngestellt se1ın. Mır genuüugt C Freiheit ZUuUr disposiıtıven Gestaltung des Lebens.
klarzustellen, dafs, WENN diese Konstitution überhaupt 1ın Was Elsässer meınt, IST wohl, dafß dıe teleologische Ethik
diesem Zusammenhang herangezogen wiırd, s1e jedenfalls durch Aufhebung aller generellen sıttlichen Bewertung
NUur 1m Sınne der Verteidigung unbedingter Verbote be- bestimmter Handlungstypen dem einzelnen überläßt,
stimmter Handlungen bemüht werden ann un nıcht „dıe jeweılıge Sıtuation selbst auf ıhren konkreten sıttlı-
eiıner „teleologischen” estruktion derselben. chen Anspruch hın abzuhorchen“ (S 510) Wenn jedoch
Das 1St auch nıcht anders erwarten Denn das Z/weıte 1ıne Sıtuationsethik mıt dem „teleologischen” Gedanken
Vatiıkanum wAare keın Konzıl ın der Kontinultät katholi- der Optimierungspflicht verbunden wiırd, annn INa  - ZWAar

scher Lehrtradıtion, WECNNn dıe 2000 Jahre christlichen VO einem Zuwachs Gestaltungsfreiheıit nıcht SPIrCc-
Lebens, christlicher Heılıgkeıt und christlicher Lebens- chen, aber könnte nıcht doch se1n, dafß wenıgstens die
lehre miıt solcher Verachtung behandelt hätte, Ww1e dies El- Freiheit VO  5i Bevormundung durch „Obrigkeıten” , dıe Au-
SAasSser unterstellt und selbst Lut Elsässer nn 1nNne tonomıe des einzelnen 1in der Beurteijlung dessen, w as

„Neuorientierung der Moraltheologie“ ebenso WI1€e des iun un lassen ISt, größer wırd”? uch dies 1St nıcht der
Konzıls, die bıblische Botschaft nıcht mehr als „blınden Fall, w1e€e ich bereits ın meıner Antwort Müller-Gold-
Gehorsam gegenüber starren Gesetzespilichten“ VeTr- kuhle hervorgehoben habe Hınsichtlich unserer lang{frı-
stehen. Es soll eın „NEeEu Begreiten christlicher Sıttlich- stigen Handlungstfolgen, hinsichtlich der vermutlichen
keıt'  a se1ın, daß „sıttlıch leben heute nıcht mehr heißt, 1n Zukunftsentwicklung un: ihrer Ertordernisse o1bt
Iragloser Gehorsamsbereitschaft all das, aber auch nUuT das nämlich eın unvermeıdliches Informationsgeftälle. Für

befolgen, W as VO  — der kirchlichen Obrigkeıt Moral- ıne eın konsequentialıstische Ecrhik schlägt dieses Intor-
vorschriften erlassen wırd“ (S SA Eıne solche Karıka- mationsgefälle voll durch Eıne solche Ethik unterwirft
LUr der Geschichte darunter bereıts die Rede VO eiınem radıkaler als jede andere Ethik den einzelnen der Autorı1-
„Erlassen VO  a Moralvorschriften durch die kiırchliche Ob- tAat Jjener, die hinsıchtlich der gENANNLEN Faktoren
rigkeıt” scheint mMI1r den sroßen Lehrern der Kırche, den wıissenschattliıch begründete Erkenntnisse besitzen be-
Theologen und Philosophen der Tradıtion, den Heılıgen anspruchen. Wenn ine bestimmte Handlungsweıse 1mM-
und den zahllosen eintachen Christen nıcht gerecht INeTr verwertlich 1St, dann annn das jeder wIssen. Keıne
werden, die 1n allen Jahrhunderten den Weg der ach- Obrigkeit ann ıh hiıer iırremachen. Ob dagegen iıne sol-
tfolge Christi gehen versuchten und VO  — denen ich che Handlungsweıise aut die änge un: aufs (Ganze PCdC-
selbst meınen Lebzeiten VOT dem Konzıl ebenso viele hen vielleicht aber doch posıtıve Folgen zeıtigt, das 1St
getroffen habe WI1€e nachher. Ich glaube nıcht, da{fß ıIn einer CLWAS, über das ZW ar jeder vielerleı mutmaßen kann, W as
Dıiıskussion WwW1e€e der gegenwärtigen pauschale Diıiskriminie- jedoch nıcht jeder wıssen kann, W AasS vielleicht nıemand
NSCH weıterführen. weıß, W as jedoch iıne futurologische Elıte, iıne „Parteı,

die ımmer recht hat”, wIssen beansprucht.
Pflichtethik Verantwortungsethik: Wenn iıch diıe Befürchtung ausgedrückt habe, der Konse-

quentlialısmus artiıkuliere ıne antiıdemokratische 'Ten-Gegenüberstellung ıst schief
denz ZUTr Entmündigung der Gewiıissen gewöhnlıcher

Zu den theoretischen Ausführungen Elsässers hat bereits Menschen, hat Professor Elsässer nıchts getan,
Franz Furger testgestellt, dafß die Entgegensetzung diese Befürchtung entkräften. Er versichert demgegen-
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über lediglıch, da{fß dıe unbedingten sıttlıchen Grenzen dıiskutiert hätte. Wozu sollen Kontroversen WI1e€e diese
der Dıisponibilıtät, die „Vermeidungsimperative“” nıcht on eigentlıch dienen? Wıe UNSCHNAU Furger gelesen hat,
den Kern des christlichen Ethos ausmachen, sondern die- zeıgt sıch auch darın, dafß meın Beıspıel der Werbung
ses 1U  — auf negatıve Weıiıse ZUT Darstellung bringen. ber tür Babynahrung in Entwicklungsländern als Argument
das 1St wıeder eın Ausweıchen 1n unstrittige Selbstver- „teleologische Ethik“ verstanden hat und dies als
ständlichkeiten, die als Argumente ZUguUunNnNstien der „NCUCH Fehlinterpretation zurückweiıst. Das Beispiel diente ın
Moral“ nıchts hergeben. Wıirklichkeit dazu zeıgen, da{ß ich ın dieser W1€e In sehr

vielen anderen Fragen mIiıt den VO  —$ mIır kritisiıerten Moral-
Zu Franz Furgers Bemerkungen theologen ein1g bın Ich habe schließlich nıcht ZEDCN, SOMN-

dern für Verantwortungsethik plädıert, allerdings VOI-

Franz Furgers Beıtrag enthält sıch pauschal absprechen- sucht, die Verantwortung SCNAUCK bestimmen.
der Urteile über die Geschichte der christlichen Ethik Da{fß Furger sıch tatsächlich VO  —; der teleologıischen UOp-
ebenso WwW1€e eınes für den Kontroverspunkt folgenlosen tion selıner Kollegen entfernt, während S1e verteldigt,
TOoMMen Rankenwerks. Indem versucht, die Optıon wurde schon darın deutlıch, da{ß selbst deontologische
für die 50 teleologıische Ethik ıIn das christliche Ethos Normierungen 1mM strikten Sınne für geboten hält Daiß
einzubinden un: andere Formen desselben „Mo- S1e „sekundär deontologisch” NNT, deckt sıch mıt meıner
dells” abzugrenzen, verringert zweıtellos den Abstand Auffassung. Ich selbst habe Ja eıiınen solchen teleologı-
zwıischen den Posıtionen. Das wırd allerdings dadurch schen Begründungsversuch vorgelegt. Furger hält seıne
kauft, daß der „denkerische Anspruch autf logısche Strin- Interpretation für ine genu1ne Selbstdarstellung der teleo-
SCNZ 1mM ethischen Argument”, den selbst fordert, logischen Option. Er wehrt sıch die Gleichsetzung
unertfüllt bleibt. Versucht Elsässer, den Bruch mi1ıt der tra- dieser Optıon mıt „Konsequentialısmus” und „Utilıtarıs-
dıitionellen christlichen Ethik durch Diskriminierung der- mus  “ Hıer irrt Dıiese Gleichsetzung 1St nıcht meıne Er-
selben möglıchst groß erscheinen lassen, macht fiındung, sondern allgemeın anerkannter Sprachgebrauch;
Furger iıhn möglıchst klein, ındem dıe „teleologische 1St auch dıe korrekte VWiıedergabe der Position VO  —

Moral“ einer bloßen Methodenangelegenheit herun- Schüller, der die teleologische Optıon In die deutsche
terspielt. In der Sache gesteht schliefßlich Oß das Ent- Moraltheologie eingeführt hat Dıiıeser selbst spricht In el-
scheidende Z nämlıch, „daß Verhaltensweisen o1bt, 1C Beıtrag dem Sammelband VO  — Mc Cormick
für die aller menschlichen Erfahrung nach eın Fall denk- „Doing evıl achjeve g00d” VO  — „Consequentıialısm
bar 1St, ın welchem dieses Verhalten als sıttlich gerechtfter- teleologıcal theory oft normatıv ethics“ un teilt, den 99  H>
tigt erscheinen könnte“ (S 605); Ja er folgt mI1r o glo-amerıcan mora|l phılosophers” folgend, normatıve
darın, über die Tradıtion hinausgehend dıe Folter Theorien in Wwel Klassen: „1. Teleologıcal (utilıtarıan,
diese intrıinsıce malı rechnen. consequentialıst) und deontological (formalıst theo-
Miırt diesem Zugeständnıs scheint mir die | prinzipielle rıes)” (S 6/)
Differenz weitgehend beseıitigt se1n. Gegenüber dem Dıie Grundthese der teleologischen Ethik wırd VO  a dem
„deontologischen Standpunkt” möchte Furger ledigliıch Schüller-Schüler (szinters kurz zusammengefadßßit:
testhalten, da{fß solche unbedingten Handlungsverbote” „Eın Tun oder Lassen 1St damıt als sıttlıch bezeichnen,
„aufgrund einer sorgfältigen teleologischen Analyse ArSU- WECENnNn beı unparteilschem Urteıil mehr (sutes oder
mentatıv ermuittelt“ werden müflßten (S 605) Das 1St 1U weniıger S  e] ZUr Folge hat als jede möglıche Handlungs-
überhaupt eın Differenzpunkt, denn jede phılosophiısche alternatıve”, wobe!l dies Anführung VOoO  — Frankena
Ethık begründet hre Normen. Und 1C gylaube,oEersti- dahın präzısıert, da{fß sıch beı den als Krıteriıum dienen-
mals iıne systematıische Begründung für die unbedingte den Gütern oder Übeln „nıcht-sıttliche Werte“ han-
Verwertlichkeit bestimmter Handlungstypen darunter deln mUSSse, weıl ON die Detinıition des Sıttlıchen
der Folter wenıgstens 1mM Ansatz vorgelegt haben einleuchtenderweise zırkulär würde. Zu den Handlun-
Leider geht Furger mi1t keinem Wort autf diesen Vorschlag SCH, dıe eıner solchen Güterabwägung unterworten WeTI-

eın Überhaupt zehrt seıne Kritik meılınen Austführun- den mUussen und „un Umständen aufgrund einer
SCH hauptsächlich davon, da{fß diese nıcht Nn  U gelesen Berücksichtigung der üblen Folgen sıttlıch riıchtig” seın
hat, sondern mich als „Wortführer“ eıner „Gruppe” - können, zählt Ginters ausdrücklich auch dıe Verleugnung
spricht. Würde on ZUrTr Kritik deontologischen der eigenen sıttlıchen Überzeugung SOWIeE die der Jau-
Lügeverbot dıe In der Tat miıfllichen Auswege der Mental- bensüberzeugung (eine These, durch dıe ohl dıe Märty-
restriktion und andere antühren? Schliefßßlich hatte ich Kn der ersten dreı Jahrhunderte alle einem moraltheologi-
iıne Definition der Lüge ZUr Diskussion gestellt, die schen Irrtum unterlegen sınd).]
der jede Falschaussage als Lüge dısqualifiziert, noch Wenn Furger diese weıtgehend rezıplerte Detinition
gekehrt die Unsıittlichkeit In den Begrift der Lüge teleologıscher Ethik und deren Gleichsetzung mIıt Konse-
hineindefiniert, dafß „Lüge” NUur noch das ISt; W as INa  — quentlalısmus un: „1dealem UÜtilıtarısmus“ ablehnt,
UVOo bereıts als unerlaubt definiert hat, WI1e€e dıe „ T’eleolo- mu sıch mıt seinen moraltheologischen Kollegen aU$Ss-

gen wollen Man sollte doch erwarten dürfen, daß von einandersetzen und nıcht mI1t mır. Im übrigen sınd Konse-
dreı Kritikern wenıgstens einer einen solchen Vorschlag quentlialısmus un UÜtilitarısmus für miıch wenıg WI1eEe für
einmal ZZ UE Kenntnıiıs e  IM oder [03°8 wohlwollend Schüller diıskrıiımiınierende Schimpfworte, sondern Ter-
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MI1N1, die die Posıtion neutral benennen, der Man annn indessen die beiıden Begriffe Furgers durchaus
sıch Schüller und andere bekennen, während sich Furger benutzen für iıne Strukturierung der sittlichen Verpilich-
VO  > ihr vorsichtig distanzıert. Lung 1m tradıtıonellen Sınne: die teleologısche Normıie-

rung durch das Entfaltungsprinzıp findet nämlıch ıhre
Kann das Optimierungsgebot Begrenzung durch das deontologische Prinzıp der Ach-

tung VOT der Würde, die mMI1t bestimmten Handlungswei-eingrenzen? e  s ımmer unvereinbar ISt Sollte Furger meınen,
Furger möchte das unıversale Optimierungsgebot irgend- kämen WIr der Eınıgung bereıits sehr nahe. Allerdings 1St
WwI1€e eingrenzen. Er Lut dies durch Restriktion des Telos auch miıt ezug auf das Entfaltungsprinzıp der Gedanke
Nıcht Wertsteigerung der Weltr als aAaNZCI oll CS SC- einer unıversalen Optimierungspilicht nıcht haltbar. Im
hen, sondern „größtmögliche personale Entfaltung Je- übriıgen aber 1St Furgers Definition des sıttlıchen Telos
des Menschen als des In seiner Würde achtenden CNS Sıe 1St anthropozentrisch; S$1e rag der zumındest
Ebenbildes Gottes“ (S 605) negatıven Verantwortung des Menschen tür die außer-
Diese Definıition enthält wWwel ftundamental richtige menschliche Schöpfung nıcht Rechnung. Sehr Recht

begınnt dıe Kırche un: beginnen auch MoraltheologenGrundgedanken, aber als Formeln des ethischen rund-
prinzıps scheıint S$1€e mMI1r unzulänglıch senin. Sıe 1St C1I- sıch dieser Verantwortung bewußt werden.

unbestimmt und enthält In Wırklichkeit Furgers Beıtrag zeıgt dıe methodischen Schwierigkeiten,
mındestens wel Prinzıpien: die Förderung der PErSONa- iın dıe eın katholischer Moraltheologe geräat, der das Prın-
len Entfaltung und die Achtung der Würde jedes Men- ZIp der teleologıschen Ethik moditizıeren sucht, dafß
schen. Das begründet vorwıegend Handlungspflich- mi1t dem gelebten und gelehrten Ethos der christlıchen
CenNn, das zweıte vorwıegend Unterlassungspflichten. Gemeinschaft verträglıch wiırd. Furger versucht WI1e€e
Welche Handlungspflichten aus dem ersten Prinzıp tol- viele seiner Kollegen diese Verträglichkeit nachträglich
SCH, ann 11a4a  - TSL wIssen, WEeNN präzısıiert ISt. W as Ent- Pa raln Seıin Beıtrag zeıgt, dafß hıer eın Proze(ß 1mM
faltung“ heißt Da keıine personale Entfaltung g1bt, dıe ange 1STt. Wenn katholische Moraltheologen hinsıchtlich
nıcht sıttlıche Dımensionen hat, enthält dieses Telos be- des Ethos, das sS1e interpretieren, In lebendigem Kontakt
reıts sıttliche Elemente un: widerspricht der Grundre- mMI1t der 'Tradıtion, mıiıt dem Leben und der Lehre der Kır-
geln der teleologischen Ethık, nu  _ außersiıttliche Güter als che, mıiıt dem Leben und der Lehre der Heılıgen bleiben,
'Telos zuzulassen, weıl on die Detinition der Sıttlich- und WECNnNn S1eE sıch andererseıts SOWeIlt S$1€e Moralphiloso-
eıt darauftf hınausliete: „sıttlıch ISt, W as Sıttlıchkeıit tör- phie betreıben mehr VO genuln philosophischem Wahr-
dert  “ Furgers Formel o1bt terner nıcht A In welcher heitsinteresse als VO  } pragmatıschen Interessen leıten
Relatıon dıe beıden Prinzıpien stehen, und schon Sar lassen, dann wiırd, WAasC ich prognostizıeren, mıt
nıcht, ın zwelcher Relatıon die Entfaltung des einen Men- dem „teleologischen Ethikmodell“ das passıeren, W as mı1t
schen miıt der Würde des anderen Menschen steht, WwWI1e inadäquaten Theorien immer geschieht: S1e werden
vieler Menschen Entfaltung dıe Verletzung der Würde nächst die Realıität angepalt un: durch Zusatzannah-
wenıger anderer rechtfertigt oder ob umgekehrt die Ach- INC  - und ad-hoc-Konstruktionen für iıne Weıle immun1-
tung VOT der Würde eınes einzıgen die Einschränkung der sıert. Das 1St bereıits 1im ange Man kann das mıt jeder
personalen Entfaltung vieler anderer gebietet, und Theorie machen. Dann jedoch kommt iıne NEUEC (GGenera-
schliefßlich nıcht, ob überhaupt bestimmte Handlungen t10n, die ındet, da{fß dieses Spıel intellektuell unerglebig
1bt, durch die eindeutig die Würde des Menschen 1St und den Aufwand nıcht lohnt Sıe aäßt kurzerhand
verletzt wırd. (Schüller hat ausdrücklich bestritten, da{fß tallen Und das 1St das beste, W as dieser Theorie passıeren
solche Handlungen o1bt.) annn Robert Spaemann

nter OMMUNISTSCHNEr Herrschaft
Kırchen un atıonen in den Baltıschen Republiken
Konftessionen haben Völker oder Natıonen Geschlossenheit oder aber die Gespaltenheıit VO  — natıona-
sammengefügt. Das gemeınsame Glaubensbekenntnis hat lem und kontessionellem Bewußftsein besondere Bedeu-
dazu beigetragen, natıonales Identitätsbewufßfßtsein tor- L(ung erlangt. Es erwelst sıch nämlıch, dafß In eiıner miılıtant
1981  — un: den Geist der Geschlossenheit un des Wıder- atheistischen Staats- und Gesellschaftsordnung Jjene
stands hervorzubringen. Polen 1ST VOT aller Augen. Diese kirchlichen Gemeinschaften, die test miı1t einem bestimm-
Identität VO  - Konfession und Natıon begegnet In Osteu- ten Volkstum verwachsen sınd un: dort iıne Art Mono-
roDpa vergleichsweise häufig, und arüber wırd manchmal polstellung besitzen, sıch besser haben behaupten
VErgCSSCNH, dafß auch ıIn Usteuropa viele Völker ebenso können. Nıcht selten sınd diese Glaubensgemeinschaften
WI1€e die Deutschen konfessionell gespalten sınd. Unter [0}°4 VO den kommunistischen Parteiführungen 1ın Krı-
den Bedingungen ommunistischer Herrschaft hat die sensıtuationen ZUr gesellschaftliıchen Stabıilisierung SCc-


